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Richard Hauptmann
zum Tode verurteilt

Am Nachmittag des 13. Februar, kurz vor der Urteilsverkündigung, wurde das

Bild des Angeklagten Richard Hauptmann und seinem Hauptverteidiger auf-

genommen. Die Photo ist durch die radiotelegraphische Uebertragung von
New York nach London und von dort nach Berlin befördert worden. Am
Morgen des 16. Februar befand sich die Aufnahme bereits in unserer Redaktion.
New York-Zürich in zwei Tagen.

Die augenblicklich meist
photographierte Frau
Amerikas, die Gattin
Richard Hauptmanns,
mit ihrem kleinen Sohn.

Die Mutter des Verurteilten lebt in
Kamenz in Sachsen. Mit großer Un-
ruhe verfolgt sie die Berichte über den
Prozeß ihres Sohnes. Zwei Söhne hat
sie im Weltkrieg verloren ; davon gibt
das Ehrenkreuz, das sie trägt, Kunde.

Das Geschworenengericht von Flemington hat Richard Haupt-
mann der Entführung und des Mordes an dem Lindbergh-

Baby für schuldig befunden und den Angeklagten zum Tode
durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Der Hauptmann-Prozeß
hat die ganze amerikanische Oeffentlichkeit in ungeheurem Aus-
maße beschäftigt. — Neugierde und Sensationshunger des Publi-
kums trieben die seltsamsten Blüten. Es ist für einen Europäer
schwer, sich über den Verlauf des Prozesses, über Schuld oder
Nichtschuld des Angeklagten ein klares Bild zu machen, denn die
amerikanischen Gerichtsmethoden sind für unsere Begriffe äußerst
verschwommen. Die Echtheit vieler Indizien und Zeugenaus-
sagen in diesem Prozeß wird nicht nur in Europa, sondern auch
in Amerika angezweifelt.

Re chts:
Hunderte, Tausen-
de drängten sich
täglich zu den Ge-
richtsverhandlun-
gen im Haupt-
mann-Prozeß. Nur
mit Mühe gelang
es der Polizei, die
Massen, die täglich
das Gerichtsgebäu-
de umlagerten, vor
einer gewaltsamen
Stürmung der Zu-
hörertribüne zu-
rückzuhalten.

Eine junge Frau, die
durch den Haupt-
eingang keinen Zu-
tritt in das Ge-
richtsgebäude er-
hielt, sucht auf die-
se Weise ihr Ziel
zu erreichen.
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